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Dr. Thomas Duve, AWV e. V.

Kommunale Verschuldung und Ansätze zu
ihrer Prävention
Die Bedeutung und Stellung
der Gemeinden

Die Selbstverwaltung der Gemein-
den, die inzwischen zu einem eu-
ropäischen Kulturgut geworden
ist,1 stellt nicht nur ein essentiel-
les Element der Dezentralisierung
dar, sondern ergänzt auch das
Gewaltenteilungsprinzip und ga-
rantiert dadurch ein demokrati-
sches Gemeinwesen.2 Durch die
Selbstverwaltung werden Bürger-
innen und Bürger an der Erledi-
gung örtlicher und überörtlicher
Aufgaben beteiligt, politisches
Engagement gefördert, problem-
nahe Lösungen erreicht sowie Plu-
ralismus auf allen Ebenen sicher-
gestellt.3 Das deutsche Modell
kommunaler Selbstverwaltung gilt
inzwischen vielen Ländern als Vor-
bild, insbesondere den Ländern
Zentral- und Osteuropas.4

Die herausragende Stellung der
Gemeinden im Staat wird bei ei-
ner näheren Betrachtung ihrer
Funktionen und Aufgaben deut-
lich. Mit ihren Investitionen, z. B.
in kulturelle und soziale Einrich-
tungen sowie in die gemeindliche
Infrastruktur, tragen sie entschei-
dend zum Wohlstand der Bevöl-

kerung bei.5 Damit verbunden ist
auch die Bedeutung der Gemein-
den als Träger der Daseinsvor-
sorge.6

Die Finanznot deutscher
Gemeinden und die Notwen-
digkeit ihrer Prävention

Von der Gesamtverschuldung des
Staates, die im Jahr 2008 eine
Höhe von 1,58 Billionen Euro7

erreicht hatte, entfallen etwa 7%
auf die kommunale Ebene.8 Diese
eher geringe Höhe der kommuna-
len Verschuldung kann jedoch
nicht als Indiz einer geringen Aus-
prägung des Problems gedeutet
werden. Gegenwärtig ist es die im
Jahr 2008 einsetzende Finanz-
und Wirtschaftkrise, welche die
kommunalen Haushalte zusätzlich
unter Druck setzt und sich auf die
Verschuldungssituation vieler
Gemeinden auswirkt. Doch die
Finanzsituation der Kommunen
hatte sich bereits lange vor der
gegenwärtigen Finanz- und Wirt-
schaftskrise erheblich verschlech-
tert. Diese Entwicklung drückt sich
unter anderem darin aus, dass
immer mehr Kommunen ihren
Haushalt nicht mehr ausgleichen

können.9 Die in den letzten Jah-
ren rasant angestiegenen Bestän-
de an Kassenverstärkungskrediten
belegen diese Entwicklung in er-
schreckender Weise.

Letztlich kann unter einer zu ho-
hen Verschuldung das gemeindli-
che Leben nachhaltig leiden, wenn
ein zu hoher Anteil der Einnahmen
für den Zins- und Tilgungsdienst
aufgebracht werden muss. Ein
Rückgang der Investitionen wirkt
sich folglich auch negativ auf die
öffentliche Infrastruktur aus. Auch
der Rückgang der freiwilligen Auf-
gaben, deren Erfüllung sich die
Gemeinden immer weniger leisten
können, gefährdet überdies nach-
haltig das gesellschaftliche und
kulturelle Leben innerhalb der Ge-
meinden.10

Zu Recht betonte das Bundesver-
fassungsgericht bereits 1962,
dass „gesunde staatliche Finanzen
die erste Voraussetzung für eine
geordnete Entwicklung des ganzen
sozialen und politischen Lebens
sind.“11 Um das jedoch gewähr-
leisten zu können, ist ein ange-
messenes Handeln hinsichtlich
einer geordneten Haushalts-
führung nicht erst beim Eintreten

1 Vgl. Wolfgang Drechsler, Kommunale Selbstverwaltung und Gemeindegebietsreform: Deutsche Erfahrungen, prinzipielle Erwägungen,
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3 Ebenda.
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Quelle: http://www.im.mv-regierung.de/rubikon/kreisauswertung/index2007.html (Stand 23.12.09)

Abb. 1: Klassifikation der Gemeinden und Städte im RUBIKON (Rechnerunterstütztes
Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen) im Jahr 2007.12

einer fiskalischen Krise geboten.
Die Verantwortung für ein voraus-
schauendes Handeln im Bereich
der kommunalen Finanzen sollte
dabei nicht allein bei den Gemein-
den, sondern auch bei den Auf-
sicht führenden Ländern liegen.

Ansätze zur Prävention kommuna-
ler Haushaltsnotlagen

Um eine Haushaltsnotlage und
damit einen für das gemeindliche
Leben äußerst kritischen Zustand
zu vermeiden, bedarf es eines
stets nachhaltigen und voraus-
schauenden Wirtschaftens. Was so
einfach klingt, stellt sich in der
Praxis oft als weitaus schwieriger
dar. Einige Ansätze, die teilweise
in der Praxis bereits Anwendung
finden, sollen im Folgenden kurz
dargestellt werden.

Systematische Frühdiagnostik
kommunaler Haushaltsentwick-
lungen

Einige Länder haben mit der Eta-
blierung von Frühwarnsystemen
begonnen. Eine Vorreiterstellung
wird dabei von Sachsen eingenom-
men, wo bereits seit 2003 ein auf
Kennzahlen basierendes System
im Innenministerium Aufschluss
über den Zustand der kommuna-
len Haushalte, inklusive der kom-
munalen Zweckverbände und
Wohnungsunternehmen gibt. Auf-
gegriffen und umgesetzt wurde
dieses Verfahren bislang auch von
Mecklenburg-Vorpommern (Abbil-
dung 1).12

Solche Frühwarnsysteme können
helfen, Haushaltsveränderungen
frühzeitig aufzuzeigen und Hinwei-
se zu geben, wo ein Handlungs-
bedarf dringend nötig ist und ggf.
auch Sanierungsmittel erforder-
lich sind. Die Ergebnisse können
und sollten des Weiteren auch zur
Reflexion und kritischen Hinter-
fragung der Landespolitik hin-

sichtlich der Finanzausstattung
der Kommunen herangezogen
werden. Darüber hinaus kann da-
durch auch die Anwendung des
strikten Konnexitätsprinzips, also
des finanziellen Ausgleichs der
vom Land übertragenen Aufgaben
weiter optimiert werden.

Zu den Erfolgsfaktoren, ohne die
solche Frühwarnsysteme nur be-
dingt wirksam wären, zählen:
Aktualität der Daten, Öffentlichkeit
des Systems, Kommunikation zwi-
schen allen Ebenen, Bereitstel-
lung von Finanzhilfen, Kontrolle.
Bislang ist diese Form der Hand-
lungsmöglichkeiten noch nicht
voll ausgeschöpft worden. Die
meisten Länder stehen erst am
Anfang, Frühwarnsysteme anzu-
wenden.

Frühwarnsysteme stellen kein
Allheilmittel für Haushaltskrisen
dar. Dafür sind die Ursachen oft
zu heterogen ausgeprägt. Daher
können sie nur eine Ergänzung
darstellen und ersetzen keine

Einzelfallbetrachtungen. Zudem
ist das Erkennen von Fehlent-
wicklungen noch der einfachere
Schritt. Das angemessene Han-
deln ist der weitaus schwierigere
Schritt, denn dabei sind mitunter
auch politische Hürden zu über-
winden.

Berater und Mentoren

Zur Vermeidung einer Haushalts-
notlage ist, wie bereits erwähnt,
nach dem Erkennen von Fehl-
entwicklungen ein rechtzeitiges
Gegensteuern zwingend geboten.
In Nordrhein-Westfalen wurden
dazu in den Städten Waltrop
(2006–2008), Marl (2007–
2008) und Hagen (2008–2009)
externe Berater eingesetzt, um das
erforderliche Gegensteuern zu un-

terstützen.13 Diese Berater, die in
der Presse mitunter auch als Men-
toren oder als beratende Spar-
kommissare bezeichnet werden,
sind mit einem umfassenden
Informationsrecht ausgestattet.

12 Vgl. Michael Junker, Kennzahlengestützte Bestimmung der dauernden Leistungsfähigkeit von Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern –
„RUBIKON“ als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung, Landes- und Kommunalverwaltung 2007, S. 396ff.

13 Zu den einzelnen Fällen: www.sparkommissar-waltrop.de (Stand: 21.04.09)

Kreisauswertung Mecklenburg-
Vorpommern 2007
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Sie haben jedoch keine Weisungs-
befugnis und sollen der entspre-
chenden Gemeinde bei der Haus-
haltskonsolidierung beratend,
mahnend und empfehlend zur
Seite stehen.14 Seitens der
Kommunalaufsicht wird damit
angestrebt, der entsprechenden
Kommune die Gelegenheit zu ge-
ben, „die bestehende Haushalts-
problematik wesentlich aus eige-
ner Kraft und Anstrengung zu
lösen.“15 Die Kooperations-
bereitschaft der Gemeinde wird
dabei als unentbehrliche Voraus-
setzung für den Einsatz solcher
Berater angesehen.16

Der Kommune bleibt dabei die
Möglichkeit erhalten, den Konsoli-
dierungsprozess weiterhin im
Großen und Ganzen selbst zu
gestalten. Der Erfolg externer
Berater hängt u.a. davon ab, ob
die von ihnen kommenden Hin-
weise und Vorschläge ernst ge-
nommen werden und eine Um-
setzung durch die Kommune auch
wirklich angestrebt und vollzogen
wird.17 Unterlässt die Kommune
am Ende die Umsetzung von Maß-
nahmen, kann es passieren, dass
dringend notwendige Maßnahmen
durch diesen ganzen Prozess hin-
ausgezögert werden und die Fi-
nanzkrise dadurch noch weiter
verschärft wird. Auch bleibt es bei
dieser Methode aufgrund der mehr
oder weniger erzwungenen Koope-
rationsbereitschaft bei einem
Drahtseilakt zwischen Bevormun-
dung und Selbstbestimmung.

Als tatsächliche präventive Maß-
nahme kann man den „Berater-
Ansatz“ in den erwähnten Fällen
jedoch nur eingeschränkt betrach-
ten, da sie vielmehr erst zur Be-
seitigung bereits bestehender Kri-
sen eingesetzt wurden.

Generell gilt: Je frühzeitiger an-
gemessene Maßnahmen ergriffen
werden, desto wahrscheinlicher ist
es, dass die eventuell vorzuneh-
menden Einschnitte gering ausfal-
len und eine Haushaltsnotlage
vermieden werden kann. Wird je-
doch zu spät gehandelt, reicht ein
gemäßigter Konsolidierungskurs
zumeist nicht mehr aus.18

Kommunale Insolvenz als präven-
tiver Disziplinierungsansatz?

Die Einführung einer Insolvenz-
fähigkeit für die Gemeinden ist in
Deutschland bislang eine eher auf
die Wissenschaft begrenzte Dis-
kussion.

Die Befürworter dieses Ansatzes
stellen nicht das eigentliche
Insolvenzverfahren in den Mittel-
punkt, sondern gehen eher von
einer präventiven Wirkung dieses
Instruments aus. So wird davon
ausgegangen, dass „die Politik“
zukünftig bestrebt sein wird, die
Verschuldung ihrer Gemeinde
niedrig zu halten, wenn ihnen
andernfalls ein schlechtes Ra-
ting und damit gegebenenfalls
schlechtere Kreditkonditionen
drohen würden. Eine schlechte
Haushaltsführung wird somit
schnell spürbar. Ein tatsächlicher
Insolvenzfall soll auf diese Weise
gar nicht eintreten. Vielmehr soll
allein die Möglichkeit dazu ab-
schreckend und damit diszipli-
nierend wirken.

Kritiker dieses Ansatzes verweisen
auf zahlreiche Konflikte mit der
kommunalen Daseinsvorsorge, der
Selbstverwaltungsgarantie und der
Verflechtung zwischen Ländern
und Gemeinden. Hinzu kommt,
dass diejenigen, die durch die
Insolvenzfähigkeit diszipliniert
werden sollen, auch die Möglich-

keiten haben müssten, frei über
ihre Einnahmen und Ausgaben zu
entscheiden. Vielen Kommunen
fehlt jedoch dieser notwendige
Spielraum. Aufgrund von landes-
gesetzlichen Vorgaben haben
Kommunen häufig eine einge-
schränkte Ausgaben- und Ein-
nahmeautonomie.

Da zudem in der Praxis eine brei-
te Ablehnung dieses Ansatzes
feststellbar ist, sind politische In-
itiativen zur Einführung eines
Insolvenzverfahrens für Kommu-
nen derzeit sehr unwahrscheinlich.

Fazit

Es liegt auf der Hand, dass ein
frühzeitiges Erkennen von Fehl-
entwicklungen und ein daran an-
knüpfendes, angemessenes Han-
deln, Haushaltskrisen abwenden
können. Gute Erfahrungen wurden
diesbezüglich bereits mit Früh-
warnsystemen gesammelt, die
Haushaltsentwicklungen transpa-
rent machen, die notwendige
Kommunikation über das Thema
frühzeitig fördern können und da-
mit einen geeigneten Ansatz dar-
stellen, gezielt und nachhaltig not-
wenige Maßnahmen zu ergreifen.

Gewinn bringend wäre für die Zu-
kunft ein regelmäßiger, Ebenen
übergreifender Erfahrungsaus-
tausch zwischen den Ländern un-
ter Beteiligung der kommunalen
Spitzenverbände. Bislang mangelt
es noch an einer Plattform, wo die
in den einzelnen Ländern gesam-
melten Erfahrungen erfasst, dis-
kutiert und weitergegeben werden
können.

Dr. Thomas Duve ist Verwaltungs-
wissenschaftler und bei der AWV als
Fachreferent für Verwaltungsverein-
fachung tätig.

14 Vgl. Begründung der Bezirksregierung Münster zur Bestellung eines externen Beraters in der Stadt Waltrop gemäß § 124 GO NRW analog,
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15 Ebenda.
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